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AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG  
 

 

 

      

An die 
Parlamentsdirektion 
Dr. Karl Rennerring 3 
1017 Wien 
 

 Jugend, Frauen, Familie 

    und Generationen  
 

kinder+jugendanwaltschaft 

Bearbeiter: MMag. Martin Knopper 
Tel.: 0316/877-4904 
Fax: 0316/877-4925 
E-Mail: kija@stmk.gv.at 
internet: www.kija.at 
Bei Antwortschreiben bitte 
Geschäftszeichen (GZ) anführen 

GZ:  Kija-09BG/1-22.10.2007             Graz, am 22. Oktober 2007 

Ggst.: Begutachtung Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Strafgesetzbuch, die Strafprozessnovelle 1975, das Strafvoll-

zugsgesetz, das Bewährungshilfegesetz und das Jugendge-

richtsgesetz 1988 geändert wird 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
Aus Sicht der Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark nehmen wir zum vorgelegten 
Entwurf des og. Bundesgesetzes wie folgt Stellung: 
 
 
Spezialpräventive Überlegungen sind insbesondere bei Minderjährigen oder jungen Erwach-
senen angezeigt, als so die soziale Wiedereingliederung sowie die Übernahme einer kon-
struktiven Rolle in der Gesellschaft durch den Minderjährigen bzw. jungen Erwachsenen 
besser erreicht bzw. gefördert werden kann (vgl. dazu Art. 40 der UN-Konvention über die 
Rechte des Kindes). 
 
Ein Schwerpunkt der vorliegenden Novelle liegt darin, spezialpräventiven Überlegungen 
mehr Gewicht zu verleihen. Insoferne wird die Ermöglichung der Erbringung gemeinnütziger 
Leistungen anstelle von Ersatzfreiheitsstrafen (§ 3a StVG) ausdrücklich befürwortet. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Mag. Christian Theiss 
Kinder- und Jugendanwalt 
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